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Gesetz, die Vervollständigung der Einrichtungen der bayerischen Staatseisenbahnen, dann die
Herstellung von Telephon-Anlagen betreffend.

Ludwig II.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Mhein,

Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben etr. etr.

Wir haben nach Vernehmung Unseres Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung

der Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordneten beschlossen und verordnen,

was folgt:
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Art. 1.

Der Bedarf

1) für die Einrichtung der Weichen- und Signalcentralisirung auf der Bahnlinie

Neu-Ulm—Freilassing, ausschließlich München Central= und Ostbahnhof und der

Stationen auf den Zwischenstrecken Nersingen—Günzburg, Kissing—Lechhausen,

dann Trudering—Großkarolinenfeld,wirdauf.2/125,000=

2) für die Herstellung eines zweiten Geleises auf der Bahnstrecke

von Pasing nach Starnberg und die Verbesserung der Stations=

einrichtungen, dann Einrichtung der Weichen= und Signal-

centralisirung in Planegg, Gauting, Mühlthal und Starnberg
au . . . ..1«150,000-l-

zusammenaufdenMaxtmalbetragvon... .3«275,000«,y-
(drei Millionen zweihundert und fünfundsiebenzigtausend Marh

festgesetzt.

Art. 2.

Der Bedarf für die Erweiterung der Telephon-Anlage in München und die Her—

stellung weiterer Telephon-Anlagen in anderen bedeutenderen Städten wird auf 300,000 M.

(dreihunderttausend Markh festgestellt.

Art. 3.

Der k. Staatsminister der Finanzen ist ermächtigt, zur Deckung des in Artikel 1

und 2 festgestellten Bedarfes ein auf die Staatseisenbahnen zu versicherndes Staatsanlehen

im Maximalbetrage von 3°575,000 A. (drei Millionen fünfhundert und fünfundsiebenzig-

tausend Mark) aufzunehmen.
Die Ausgaben für die Verzinsung dieses Anlehens während der Bauzeit und die

Geldaufbringungskosten sind durch Erhöhung der Anlehenssumme zu beschaffen.

Von der Zeit der Vollendung der in Artikel 1 und 2 bezeichneten Objekte an hat

die Verzinsung der für dieselben aufgewendeten Summe aus der Eisenbahnbetriebsrente zu

erfolgen.
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Die Tilgung des Anlehens richtet sich nach den Bestimmungen der hiefür maßgeben—

den Finanzgesetze.

Gegeben zu München, den 4. März 1884.

-

Ludwig.

Dr. Frhr. v. Eutz. Dr.v.Fänftie.v. Maillinger. Dr.r.Riedel. Frhr. v. Crailsheim. Frhr.v.Feilitzsch.

Nach dem Befehle Seiner Majestät des Königs:

Ordens-Verleihung.

Seine Majestät der König haben

Sich vermöge Allerhöchster Entschließung vom

29. Februar ds. Is. allergnädigst bewogen

gefunden, dem Stabsrathe und Kassier des

k. Oberststallmeister-Stabes, August Appel,

in Rücksicht auf seine seit 50 Jahren mit

Treue und Eifer geleisteten Dienste das Ehren-

kreuz des k. bayerischen Ludwigs-Ordens zu

verleihen.

Der Ministerialrath

im k. Staatsministerium des Innern,

Neumayr.

Azniglich Alerhächste Genehmigung zur

Amahme fremder Dekorationen.

Seine Majestät der König haben

Sich allergnädigst bewogen gefunden, den

Nachgenannten die Bewilligung zur Annahme

und zum Tragen der ihnen verliehenen frem-

den Ordens-Auszeichnungen zu ertheilen,

und zwar:

unter'm 23. Februar l. Is. dem k. Käm-

merer und Gutsbesitzer Franz Grafen von



94

Bentzel-Sternau in Schloß An a Traun

in Oberösterreich für das ihm von Seiner

Hoheit dem Herzoge zu Sachsen-Meiningen

verliehene Komthurkreuz II. Klasse des herzog-

lich Sachsen-Ernestinischen Hausordens,

unter'nm 25. Februar ds. Is. dem Vor-

sitzenden im Ministerrathe, Staatsminister

des Innern für Kirchen= und Schul-Angele-

genheiten, Dr. Johann Freiherrn von Lutz,

für das ihm von Seiner Majestät dem Könige

von Italien verliehene Großkreuz des k. ita-

lienischen St. Mauritius= und Lazarus-Ordens,

unter'm 28. Februar ds. Is. dem k. Staats-

minister des Innern, Maximilian Freiherrn

von Feilitzsch, für das ihm von Seiner

Majestät dem Könige von Italien verliehene

Großkreuz des Ordens der italienischen Krone,

dann

unter'm 29. Februar ds. Is. dem k. Oberst-

hofmeister, Gustav Grafen zu Castell, für

den ihm von Seiner Majestät dem Kaiser

von Oesterreich verliehenen österreichisch kaiser-

lichen Orden der Eisernen Krone I. Klasse,

und

dem k. Stallmeister Richard Hornig,

sowie dem k. Stallmeister Adolf Lefeldt

für die ihnen von Seiner Majestät dem

Könige von Italien verliehenen Dekorationen,

und zwar Ersterem für das Offizierskreuz,

Letzterem für das Ritterkreuz des Ordens

der italienischen Krone.
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